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§ 34 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Der Versicherer kann nach dem Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, daß der Versicherungsnehmer jede

Auskunft erteilt, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des

Versicherers erforderlich ist.

2. (2)Belege kann der Versicherer insoweit fordern, als die Beschaffung dem Versicherungsnehmer billigerweise

zugemutet werden kann.
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